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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1985

Norm

StGB §32

StGB §34

Rechtssatz

Mit der Verurteilung wegen eines Amtsdelikts im Zusammenhang stehende dienstrechtliche Maßnahmen können bei

der Strafbemessung keine Berücksichtigung finden.

Entscheidungstexte

9 Os 64/85

Entscheidungstext OGH 05.06.1985 9 Os 64/85

15 Os 10/92

Entscheidungstext OGH 23.04.1992 15 Os 10/92

Vgl auch; Beisatz: Eine "zu erwartende Disziplinarstrafe", die der Gesetzgeber als mögliche zusätzliche Sanktion

des deliktischen Verhaltens vorgesehen hat, kann nicht dazu führen, daß deswegen die verwirkte gerichtliche

Strafe (kompensatorisch) geringer auszumessen ist, als es der Schuld des Angeklagten entspricht. (T1)

15 Os 113/05i

Entscheidungstext OGH 19.01.2006 15 Os 113/05i
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